
liehen Tätigkeit muß sich in der stärkeren gesellschaft
lichen Wirksamkeit aller Entscheidungen und damit 
zusammenhängenden Maßnahmen ausdrücken, z. B. in 
Gerichtskritiken, in der Auswertung bestimmter Ver
fahren in Betrieben oder Wohngebieten, in Bericht
erstattungen vor den Volksvertretungen oder in der 
Presse.
Die Erfolge gerichtlicher Tätigkeit werden letztlich am 
Rückgang der Kriminalität und anderer Rechtskon
flikte gemessen und nicht — diese Auffassung besteht 
noch vereinzelt — an der Anzahl der durchgeführten 
oder ausgewerteten Verfahren. Unabdingbare Voraus
setzung für die Zurückdrängung von Rechtsverletzun
gen ist die qualifizierte Einbeziehung der Kraft der 
Gesellschaft. Nur dadurch kann der im Rechtspflege
erlaß geforderte Gleichklang der gerichtlichen Tätig
keit mit der Leitung der sozialistischen Gesellschaft 
durch die Volksvertretungen, die anderen Organe der 
Staatsmacht, die Wirtschaftsleitungen, Parteien und 
Massenorganisationen gesichert werden. Die Notwen
digkeit, diesen Gleichklang auch bei der Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialis
mus zu gewährleisten, hat Walter U l b r i c h t  auf 
dem VII. Parteitag eindringlich unterstrichen, indem 
er betonte, daß es darauf ankommt, neben der Ökono
mie „alle anderen Teilbereiche des gesellschaftlichen 
Lebens, wie Bildung, Kultur, Recht, Demokratie, Ideo
logie, politische Massenarbeit usw., auf ein gleiches 
fortgeschrittenes Niveau zu bringen und dadurch in 
einem Prozeß bewußt gestalteter Wechselbeziehungen 
mit geringstmöglichem Aufwand und in historisch kür- 
zestmöglicher Frist die entwickelte sozialistische Gesell
schaft zu schaffen“11.
Dadurch wird nochmals deutlich gemacht, daß Recht 
und Rechtsprechung unmittelbarer Bestandteil staat
lich-gesellschaftlicher Leitungstätigkeit sind und sich 
bewußt und planmäßig in sie einordnen müssen. Hier
für ist jeder Richter mitverantwortlich. Jeder Richter 
ist in seiner rechtsprechenden und der damit verbun
denen Tätigkeit ein staatlicher Leiter, weil er mit sei
ner Entscheidung und allen damit zusammenhängen
den Maßnahmen das gesellschaftliche Leben, in dessen 
Bereich er den zivil- oder strafrechtlichen Konflikt 
zu lösen hat, verändernd beeinflußt. Das stellt hohe 
Anforderungen an die fachlichen und politischen 
Kenntnisse jedes Richters. Nur dann, wenn er die ge
sellschaftlichen Zusammenhänge der von ihm zu lösen
den Konflikte und die gesellschaftlichen Auswirkun
gen seiner Entscheidung genau kennt, ist er in der 
Lage, auf die Entwicklung und Festigung des soziali
stischen Rechtsbewußtseins der Bürger Einfluß zu neh
men.
Sowohl auf strafrechtlichem als aiuch auf zivil-, fami- 
lien- und arbeitsrechtlichem Gebiet hat es der Richter 
mit Menschen zu tun, die mit unserer sozialistischen 
Rechts- und Maralordnung in Widerspruch geraten 
sind, sie teilweise bewußt negieren oder ihr sogar 
feindlich gegenüberstehen. Für ihn ist es deshalb un
erläßlich, eine feste Verbindung zu den Werktätigen 
zu halten, um richtig einschätzen zu können, welche 
politisch-moralischen Kräfte sich entwickelt haben 
und sich noch entwickeln, wie das Staatsbewußtsein 
der Bürger und ihre Fähigkeiten gewachsen sind, aktiv 
und schöpferisch bei der Gestaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus mitzuwirken.
Immer wieder wird jedoch bei der Kontrolle der 
Rechtsprechung festgestellt, daß Richter die positiven 
Kräfte der Gesellschaft ignorieren, indem sie die 
Wirkung des Strafverfahrens oder des Urteils über
schätzen und Bürgschaften sozialistischer Kollektive 
oder sonstige Beredtwilligkeit von Bürgern zur Mit

wirkung im Strafverfahren unbegründet ablehnen. So 
zeigt die Statistik, daß die Einbeziehung gesellschaft
licher Kräfte in fast allen Formen seit etwa Mitte 1966 
in den meisten Bezirken zahlenmäßig zurückgeht. Die
ser Rückgang erstreckt sich auch auf so hervorragend 
für die Nutzung der Kraft der Gesellschaft geeignete 
Maßnahmen wie die Bindung an den Arbeitsplatz und 
die Bestätigung von Bürgschaften. Eine solche Tendenz 
steht im Widerspruch zu der ständig wachsenden Kraft 
der Gesellschaft und zu den Forderungen des Pro
gramms der SED, des Rechtspflegeerlasses des Staats
rates und des VII. Parteitages.
Gleichzeitig ist festzustellen, daß teilweise Bürgschaf
ten bestätigt oder Arbeitsplatzbindungen ausgespro
chen werden, obwohl angesichts der Schwere der Straf
tat und von der Persönlichkeit des Täters her die Vor
aussetzungen für eine hinreichende erzieherische Ein
wirkung auf den Täter nicht vorliegen. In diesen Fäl
len werden nicht nur die gesellschaftlichen Kräfte 
überfordert, sondern wird auch der Schutz der gesell
schaftlichen Interessen und der Rechte und Interessen 
der Bürger vernachlässigt. Auch diese Mängel können 
nur dadurch überwunden werden, daß der Richter eine 
enge Verbindung mit den Werktätigen hat.
Es sei jedoch nochmals darauf hingewiesen, daß diese 
Verbindung nicht losgelöst von den Aufgaben des Rich
ters gestaltet werden darf. Sie muß vielmehr — ent
sprechend den Hinweisen in der Richtlinie Nr. 22 —sach
bezogen auf die Erhöhung der Qualität der Rechtspre
chung, auf eine stärkere gesellschaftliche Wirksamkeit 
der gerichtlichen Tätigkeit gerichtet sein und den ge
sellschaftlichen Kampf gegen Rechts- und Moralverlet
zungen sowie die Festigung des Staats- und Rechtsbe- 
wußtseins fördern.
Eine derartige Verbindung kann der Richter z. B. da
durch herstellen, daß er nach Eingang der Anklage das 
Kollektiv aufsucht, in dem der Angeklagte bisher ar
beitete. Dort kann er in kameradschaftlicher, vertrau
ensvoller Aussprache die moralisch-politische Atmo
sphäre in diesem Kollektiv, seinen ideologischen Ent
wicklungsstand und die von ihm ausgehenden erziehe
rischen Potenzen kennenlernen. Er kann ferner die 
Vorstellungen dieses Kollektivs über die Ursachen und 
Bedingungen für die strafbare Handlung, über die 
Möglichkeiten zur erzieherischen Einflußnahme auf den 
Angeklagten und zur Beseitigung der begünstigenden 
Umstände der Straftat erfahren. Dabei kann er mit 
dem Kollektiv erörtern, welche Mittel und Methoden 
am besten geeignet sind, um die notwendigen Verän
derungen herbeizuführen. Dadurch wird der Richter 
befähigt, dem Kollektiv die wirksamste Form der Mit
wirkung der Werktätigen am Strafverfahren vorzu
schlagen. Wenn der Richter dann zu einem späteren 
Zeitpunkt kontrolliert, welchen Erfolg die Maßnahmen 
des Kollektivs hatten, kann er seine Verbindung zu 
den Werktätigen ausbauen und Schlußfolgerungen für 
die Erhöhung der Wirksamkeit seiner Arbeit ziehen.
Die gesamte gerichtliche Tätigkeit muß stets von dem 
Hauptanliegen des Rechtspflegeerlasses getragen sein, 
das sozialistische Recht und die Rechtspflege noch en
ger mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu verbin
den und sie zur Sache der ganzen Gesellschaft zu ma
chen.

Der Schutz der sozialistischen Staats- und 
Gesellschaftsordnung und der Rechte der Bürger

Den eigentlichen Inhalt der gerichtlichen Tätigkeit cha
rakterisierte Walter Ulbricht auf dem VII. Parteitag fol
gendermaßen:

„Die Sicherung unserer gesellschaftlichen Entwick
lung erfordert den zuverlässigen Schutz dar soziali
stischen Staats- und Gesellschaftsordnung gegenüber
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11 W. Ulbricht, a. a. O., S. 8G.


